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Verlängerung der Ausbilder*innen Lizenzen 
Stand: 05.05.2025 

 

Die vom DOSB erteilten Lizenzen für Trainer*innen C und Trainer*innen B sind vier 
Jahre gültig, die DOSB-Trainer*innen A-Lizenzen sind zwei Jahre gültig. 

Die vom VDST erteilten Tauchlehrer*innen-Lizenzen haben eine Gültigkeit von fünf 
Jahren. 

 
 

 

 

Die Bedingungen für die Verlängerung einer Lizenz sind in der jeweils aktuellen 
VDST-Prüferordnung geregelt. Hier ist festgelegt, wie viele Fortbildungsstunden er-
forderlich und welche sonstigen Voraussetzungen nachzuweisen sind. 

Die Verlängerung wird für Trainer*innen C/B und Tauchlehrer*innen* vom Landes-
fachverband (Ausbildungsleiter) vorgenommen, und für Trainer*innen A und 
Tauchlehrer*innen**/*** von der Bundesgeschäftsstelle des VDST vorgenommen. 

Trainer C / Trainer B und Tauchlehrer*  
 
BLTV-Ausbildungsleiter 
Manfred Schlüter 
Grüntenstraße 32 

 
87600 Kaufbeuren 

Trainer A, Tauchlehrer**/*** 
 
Verband Deutscher Sporttaucher e.V.  
Geschäftsstelle 
Berliner Str. 312 

 
63067 Offenbach 

 

Es erfolgen keine Verlängerungen mehr im Lizenzheftchen (alter DOSB-Trainerausweis). 
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Für die Verlängerung von Lizenzen ist das vom VDST vorgegebene Formular Antrag 
auf Lizenzverlängerung für Tauchlehrer, Assistenztauchlehrer, DOSB-Trainer 
inkl. Apnoe, Jugendleiter zu nutzen (siehe Anlage). 

Neu: Unterlagen zur Verlängerung der Trainer*innen C/B-Lizenzen können per E-
Mail an den BLTV-Ausbildungsleiter gesandt werden 

lizenzwesen@bltv.de 

Taucherpässe und Nachweise für die Verlängerung der Taucherlehrer*innen* sind per 
Einwurf-Einschreiben an den BLTV-Ausbildungsleiter zu senden. 

Der Verlängerungsnachweis der Trainer-Lizenzen erfolgt ebenfalls via E-Mail und mit 
einer Zeitverzögerung (bis zu einem Monat) auch in der VDST-App. 

Die Verlängerung der Trainer*innen A-Lizenz sowie der Tauchlehrer*innen**/***-
Lizenz erfolgt bei der VDST-Geschäftsstelle. Hierzu wird der Antrag auf Lizenzverlän-
gerung bzw. der Taucherpass mit den für die Verlängerung erforderlichen Nachweisen 
zum VDST nach Offenbach eingeschickt. 

Hinweise 

1) Prävention (Schulung Prävention Sexualisierte Gewalt (PSG)) 
Abschluss des eLearning-Moduls „Der VDST-Ehrenkodex“ 
oder alternative Online- oder Präsenzschulung sowie Abgabe 
der Erklärung zur Einhaltung des Ehrenkodex1.  
 
 

2) Erweitertes Führungszeugnis 
Der Nachweis eines erweiterten Führungszeugnisses (wurde 
ja bereits von jedem Ausbilder*in im Verein vorgewiesen), ist 
seitens des DOSB in Planung. Informationen hierzu siehe 
VDST Downloadbereich unter Prävention. Wenn dieser Punkt 
aktuell wird, erfolgt ein Update dieser Information hier und 
während der Ausbildertagungen des VDST und seiner Lan-
desverbände. 
 
 

3) Erste Hilfe 
Als Ersatz für den AK HLW wird der im Verlängerungszeitraum absolvierte Erste-
Hilfe-Kurs einer anerkannten Ausbildungseinrichtung (siehe VDST-SK-Ordnung Ziff. 
23.8) in Verbindung mit dem „AK HLW Ergänzungsmodul Sauerstoffbehandlung 
und Sauerstoffsysteme“2 anerkannt. 
 
 

 
1 eLearning-Kurs: https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=796 
2 Kurs: AK HLW Ergänzungsmodul Sauerstoff | VDST-Lernplattform 

 

-Muster- 
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4) Neuausstellung und Reaktivierung von DOSB-Trainer B- und A-Lizenzen (TrB und TrA) 

Seit dem 01.01.2023 gelten in Bayern neue Sportförderrichtlinien, die höhere Trainerli-
zenzen stärker gewichten. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Vereinspauschale, 
die Sportvereine als Förderung erhalten – abhängig davon, wie viel die jeweilige Kom-
mune für den Sport bereitstellt. 

Bisher wurden DOSB-Trainer C-Lizenzen (TrC) für die Vereinsförderung berücksichtigt. 
Daher gab es bislang wenig Grund, TrB- oder TrA-Lizenzen zu verlängern. Durch die 
neuen Regelungen sind diese Lizenzen nun für Vereine interessant geworden. 

Viele VDST TL in Bayern besitzen eine gültige TrC-Lizenz. Unter bestimmten Bedingun-
gen können diese Ausbilder eine TrB- oder als VDST TL**/*** eine TrA-Lizenz erhalten. 

a) VDST TL ab 2000: Wer seine VDST TL-Lizenz ab dem Jahr 2000 in Bayern erwor-
ben hat, eine gültige TrC-Lizenz besitzt und die weiteren Voraussetzungen erfüllt, 
kann die TrB-Lizenz erhalten (Erwerb der VDST TL-Lizenz in einem anderen Bun-
desland ab 2001). 
 

b) VDST TL**/***: Die oben genannten Regelungen gelten auch für VDST TL**/***, die 
eine TrB-Lizenz erhalten möchten.  
 

c) VDST TL**/*** ab 2010: Wer seine VDST-TL**/***-Lizenz ab dem Jahr 2010 erwor-
ben hat und die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, kann auf Antrag auch eine 
TrA-Lizenz erhalten. 
 

d) Reaktivierung alter Lizenzen: Einige Ausbilder haben in der Vergangenheit, eine 
TrB-Lizenz erhalten, diese jedoch nicht verlängern lassen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen können diese Lizenzen reaktiviert werden. Dafür muss das alte Lizenzdo-
kument vorgelegt werden und erforderlichen weiteren Voraussetzungen vorliegen. 
 

Rückfragen zur Lizenzverlängerung/Neuausstellung und Reaktivierung von Li-
zenzen gern an den BLTV-Ausbildungsleiter.  

 

 

Manfred Schlüter Kaufbeuren, 05.05.2025 
BLTV Vizepräsident Ausbildung 
BLTV Ausbildungsleiter 
ausbildung@bltv-ev.de   

 

Anlagen: 
- Antrag auf VDST-Lizenzverlängerung 
- Übersicht der Voraussetzungen für die Lizenzverlängerung 
- Ehrenkodex 








